
 

Amtsgericht Oldenburg 30.03.2016 

Insolvenzgericht 
Geschäfts-Nr.: 65 IK 6/16  
(Bitte stets angeben) 

 
 

B e s c h l u s s 

 

 

In dem Verbraucherinsolvenzverfahren 

 

über das Vermögen des 

 

  

                                                                                                    - Antragsteller -  

 

 

wird der Antrag vom 03.02.206 auf Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens 

zurückgewiesen. 

 

Diese Entscheidung ergeht gerichtsgebührenfrei. Auslagen werden nicht erstattet. 

 

Dem Antragsteller wird Gelegenheit gegeben, binnen zwei Wochen ab Zustellung 

dieses Beschlusses einen Kostenvorschuss zur Deckung der Verfahrenskosten 

(§ 54 InsO) in Höhe von 2.000,00 EUR zu leisten. 

 

 

G r ü n d e : 

 

Dem Antragsteller wurde mit Verfügung vom 12.02.2016 aufgegeben, ergänzend zu 

seinem Insolvenzantrag anzugeben, ob er noch einen Dienstwagen der Firma […] 

zur Verfügung hat und diesen ggf. auch privat nutzen darf. Anhaltspunkte hierfür 

haben sich aus den gerichtlichen Ermittlungen ergeben.  

 

Auf diese Verfügung hat der Antragsteller nicht reagiert. Er wurde mit Verfügung vom 

08.03.2016 nochmals auf gefordert, insofern Auskunft zu erteilen. Wiederum erfolgte 

seitens des Antragstellers keinerlei Reaktion. 

 

Über die private Nutzbarkeit eines eventuell dienstlich zur Verfügung gestellten 

Fahrzeugs hat der Antragsteller Auskunft zu erteilen, weil diese eine Sachleistung 

darstellt, die im Rahmen der Angaben zu den Vermögenswerten mitzuteilen ist (AG 

Darmstadt ZInsO 2009, 111. Da sich der Antragsteller nachhaltig weigert, hierzu 

Auskunft zu erteilen, verletzt er bereits zu Beginn des Verfahrens offenkundig seine 

Auskunftspflichten, so dass eine Versagung der Restschuldbefreiung nach § 290 

Abs. 1 Nr. 5 InsO in Betracht kommt. 

 



Eine Verfahrenskostenstundung ist unter diesen Umständen nicht gerechtfertigt. Die 

Stundung soll es redlichen Schuldnern ermöglichen eine Restschuldbefreiung zu 

erreichen. Eine Stundung kommt aber nicht in Betracht, wenn diese 

Redlichkeitsvoraussetzungen bereits zu Beginn des Verfahrens offenkundig nicht 

vorliegen. 

 

Die Regelung des § 4a Abs. 1 Satz 3 und 4 InsO ist nicht abschließend. Vielmehr 

kommt darüber hinaus eine Verfahrenskostenstundung auch dann nicht in Betracht, 

wenn aus sonstigen Gründen bereits zu Beginn des Verfahrens zweifellos feststeht, 

dass ein Grund für die Versagung der Restschuldbefreiung vorliegt. Es ist nämlich 

nicht gerechtfertigt, ein Verfahren auf Staatskosten zu führen, von dem offenkundig 

zu Beginn des Verfahrens erkennbar ist, dass das Ziel der Restschuldbefreiung nicht 

zu erreichen ist (BGH ZVI 2005, 124; ZInsO 2008, 111; 2011, 1223; ZVI 2014, 156; 

zuletzt Beschl. v. 25.06.2015 - IX ZB 60/14; vgl. auch Uhlenbruck/Pape, InsO, 14. 

Aufl. 2015, Rz. 30; Kübler/Prütting/Bork/Wenzel, InsO, Stand 7/15, § 4a Rz. 45). 

 

Hieran hat sich auch mit der Reform der Verbraucherentschuldung und der 

Neuordnung der Sperrfristen in § 287a InsO nichts geändert. Es ist vielmehr von 

einer Fortgeltung der vor Wirkung Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

auszugehen (BGH ZVI 2014, 156 ; AG Göttingen ZVI 2015, 460; AG Hamburg ZVI 

2015, 397; AG Oldenburg ZVI 2016, 42; AG Fürth, ZVI 2015, 441; AG Magdeburg, 

Beschl. vom 19. März 2013 – 340 IN 967/12 –, juris; Pape/Pape ZInsO 2015, 

1869/1883; Uhlenbruck/ Sternal InsO, 14. Aufl. 2015, § 287a Rz. 6; Streck ZVI 2014, 

S. 205; Frind, Privatinsolvenzrecht, Rz. 250 ff.; derselbe ZInsO 2015, 1667;  Ahrens, 

Privatinsolvenzrecht, VI, Rz. 257 f.). Der Gesetzgeber hat mit der Reform der 

Sperrfristen die Zulässigkeit einer Restschuldbefreiung neu geregelt. Die 

Regelungen der Verfahrenskostenstundung hat er aber nur insoweit angepasst, als 

dass der frühere Versagungsgrund nach § 290 Abs. 1 Nummer 3 InsO entfallen und 

in die Eingangsentscheidung verlagert ist und deshalb § 4 Abs. 1 Satz 3 InsO 

geändert werden musste. Anders als bei der Neuordnung der Sperrfristen hat er die 

bekannte Rechtsprechung zur Vorwirkung der Versagungsgründe für die 

Stundungsentscheidung mit der Reform nicht neu geregelt.  

 

Deshalb gelten die bisherigen Grundsätze auch weiterhin. Wenn das Verfahren 

deshalb eröffnet werden soll obwohl offenkundig ein Grund für die Versagung der 

Restschuldbefreiung vorliegt, kann dies nicht auf Kosten und Risiko der Staatskasse 

erfolgen. Die Kosten muss der Antragsteller selber tragen. 

 

Der Antrag auf Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens war daher 

zurückzuweisen (§ 4a InsO). 
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